	Evangelische Landeskirche in Baden
Kirchengemeinde:
(oder) Einrichtung:
Straße:
Ort:
Tel:
	Betriebsanweisung 
Stabmixer
	[image: Logo Ordner]

	1. ANWENDUNGSBEREICH

	Diese Betriebsanweisung gilt für Stabmixer

	2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	
[image: ][image: ]
	· Verletzungsgefahr durch Messer und Rührwerk (Schnittverletzung).
· Verletzungsgefahr durch Quetschungen zwischen Messer und Messerschutz-gehäuse.
· Verletzungsgefahr durch den Rührbesen.
	

	3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	· Die Benutzung darf nur durch unterwiesenes Personal erfolgen (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht).
· Gerät nur für den zugelassenen Gebrauch einsetzen, nicht zweckentfremdet einsetzen. 
· Vor Benutzung des Gerätes ist die Gebrauchsanweisung zu lesen.
· Vor Arbeitsbeginn Schutzeinrichtungen auf Funktionsfähigkeit kontrollieren (Verkleidungen, Schaltweg und Ansprechen der Verriegelung).
· Eng anliegende Kleidung und geeignete Kopfbedeckung tragen.
· Für ausreichend freie Bewegungsfläche sorgen bzw. gewährleisten.
· Beim Ausbau des Messers schnittfeste Handschuhe tragen.
· Vor Reinigungsarbeiten den Netzstecker ziehen.
· Beim Ausbau der Messer schnittfeste Handschuhe tragen
· Reinigungsvorschriften des Herstellers beachten.

	4. VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

	
	· Gerät bei Störungen / untypischen Geräuschen / Verdacht auf Beschädigungen außer Betrieb nehmen.
· Gerät als „gesperrt“ (z.B. mit einem Sperrband) kennzeichnen.
· Meldung an den Träger/Verantwortlichen.

	5. ERSTE HILFE

	[image: Beschreibung: Notruf Unfall]  112

	· Ersthelfer/in heranziehen.
· Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort behandeln.
· Suchen Sie den Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.
· Melden Sie den Unfall unverzüglich dem Träger/Verantwortlichen.
· Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung, Aufzeichnungen in einem Verbandbuch gemacht werden.
[bookmark: _GoBack]Ersthelfer/in:	


	6. INSTANDHALTUNG/ENTSORGUNG

	
	· Instandhaltung/Wartung und Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst/beauftragten fachkundigen Personen vorgenommen werden.
· Serviceinspektion gemäß Herstellerangaben.
· Bei elektrischen Geräten die vorgeschriebene elektrische Betriebsmittelüberprüfung 
durchführen.

	
Datum:                                   Unterschrift:
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